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STELLUNGNAHME DER ÖSTERREICHISCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR RHEABILITATION 

ZUM ENTWURF DER 

40. NOVELLE ZUM ALLGEMEINEN SOZIALVERSICHERUNGSGESETZ 

Mit Bedauern mußten wir feststellen, daß im § 94 nach wie vor ein "Spalt­

tarif" vorgesehen ist. 

Nach diesen Bestimmungen kommen nur Bezieher einer Pension aus einem Ver­

sicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit, 

* die nach Maßnahmen der Rehabilitation (§ 300 Abs. 1 ASVG) beschäftigt 

sind oder 

* die ohne solche Maßnahmen mindestens 36 Beitragsmonate neben ihres Pensions­

bezuges erworben haben, 

in den Genuß der für sie günstigeren, daß heißt der bisherigen Ruhensbe­

stimmungen. 

Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation erhebt gegen 

diese Regelung nach wie vor Einspruch und fordert, daß für alle Schwerbe­

hinderten, denen es gelang wieder eine Arbeit zu bekommen, die selben, 

für sie gün�tigeren Ruhensbestimmungen, gelten sollen. 

BEGRÜNDUNG: 

Trotz der Bestimmungen des § 305 ist die Gewährung von Maßnahmen der Reha­

bilitation im Ermessen der Rehabilitationsträger und nicht in dem der 

Behinderten. Man kann Menschen Entscheidungen wegen, die sie selber nicht 

treffen, nicht benachteiligen. Wir erlauben uns, das näher auszuführen: 

1. Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation: 

1.1. Den Antrag auf eine Nachbehandlung / Anschlußheilbehandlung wird 

nicht vom Erkrankten / Verunfallten gestellt, sondern vom Arzt 

der Krankenanstalt. 

Der Pensionsversicherungsträger entscheidet nun - auf Vorschlag 

des Chefartes - ob die Nachbehandlung unter dem Titel der Rehabi­

litation oder der Gesundheitsvorsorge gewährt wird. Unter beiden 

Titeln wird die selbe konkrete Behandlung angeboten. Da aber für 

die Maßnahmen der Rehabilitation "das Erreichen des Zieles" eine 

der Vorssetzungen ist und im Zeitpunkt eines akuten Krankheits­

geschehens dieses Ziel nicht sicher ist, wird die Nachbehandlung 

meist unter dem Titel der Gesundheitsvorsorge durchgeführt. 

Bei dieser Entscheidung wird vom Pensionsversicherungsträger sicher 

nicht übersehen, daß im Rahmen des "Orthopädie-Abkommens" Maßnahmen 
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der Gesundhei tsvorsorge gemei nsam mi t dem Krankenversi cherungs­

träger bezahlt werden. 

Der Betroffene selber wi rd nur dann gemäß § 305 i n  den Entschei ­

dungsprozeß mi t ei nbezogen, wenn der Pensi onsversi cherungsträger 

si ch zu ei ner Maßnahme der medi zi ni schen Rehabi li tati on entschi eden 

hat. 

Überdi es si nd di e i m  § 302 ASVG als medi zi ni sche Maßnahmen der 

Rehabi li tati on geltenden Behandlungen auf di e i m  Orthopädi e-Abkommen 

aufgeli steten Ei nrichtungen ( Rehabi li tati onszentren ) beschränkt. 

Krankhei tsbi lder, di e i n  kei nes di eser Zentren passen, können 

daher ni cht i m  Rahmen der medi zi ni schen Rehabi li tati on versorgt 

werden. 

1.2. Di e Versorgung mi t Körperersatzstücken, orthopädi schen Behelfen 

und anderen Hi lfsmi tteln wi rd i n  der Regel über das 1I0rthopädi e-Ab­

kommen abgewi ckelt und auch hi er überwi egend unter dem Ti tel der 

Gesundhei tsvorsorge. 

Ledi glich die Zwei tversorgung mi t Rollstühlen und Bei nprothesen 

wi rd nun als Maßnahme der Rehabi li tati on durchgeführt, da di e 

Krankenkassen hi efür kei nen Ti tel haben; d.h. di e Versorgung etwa 

mit ei nem Zwei trollstuhl i st mei st di e erste Maßnahme der Rehabi ­

li tati on und dami t der Zugang zu den besseren Ruhensbesti mmungen. 

1.3. Personen, di e vor i hrem Ei ntri tt i n  das Berufsleben berei t behi ndert 

si nd, aus den verschi edensten Gründen i hren Arbei tsplatz verli eren 

und dann um ei ne Pensi on ei nkommen, haben überhaupt kei ne Chance, 

medi zi ni sche Rehabi li tati onslei stungen zu erhalten. 

Si e werden, wenn es i hnen geli ngen sollte, wi eder ei ne Arbei t 

zu erhalten, nach den derzei t geltenden Besti mmungen schwer ge� 

schädi gt. 

2. Berufli che Maßnahmen zur Rehabi li tation: 

Ei ne Studi e des Insti tuts für Arbei tsmarktpoli ti k Li nz zei gte, 

daß di e Pensi onsversi cherungsträger nur sehr zögernd berufli che 

Maßnahmen der Rehabi li tati on durchführen. So i st auch der Antei l 

der von den Pensi onsversi cherungsträgern unterstützten Schülern 

des BBRZ geri ng. 

Ei ne Ausbi ldung, di e nur di e Arbei tsmarktverwaltung durchführt, 

hat aber bei der Entschei dung nach § 94, welche Ruhensbesti mmungen 

anzuwenden si nd, kei ne Relevanz. 

3. Sozi ale Maßnahmen der Rehabi li tati on: 

Nach § 304 si nd di e sozi alen Maßnahmen Ergänzungen zur medi zi ni schen 

und beruflichen Rehabi li tati on. Werden di e Nachbehandlungen unter 

dem Ti tel IIGesundhei tsvorsorge" durchgeführt und di e Schulungen 

von der Arbei tsmarktverwaltung, so i st z.B. ei n Darlehen für di e 
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Adapfierung einer Wohnung der einzige Rehabilitationstitel, der 

einem Schwerbehinderten dazu verhilft, zu besseren Ruhensbestimmungen 

zu kommen. 

4. 36 Beitragsmonate: 

Die Bestimmung, 36 Beitragsmonate als Anwartschaft auf günstigere 

Ruhensbestimmung gelten zu lassen, ist uns unverständlich; es 

sei denn, diese Maßnahme hat einen arbeitsmarktpolitischen Hinter­

grund. Will man im Sinne einer "umfassenden Rehabilitation" behinder­

ten Menschen dazu verhelfen, wieder in den Arbeitsprozeß zu gelangen, 

sollte man nicht willkürlich Barrieren errichten. 

Wie oben ausgeführt, ist es nicht im Ermenssen des Behinderten, 

Rehabilitationsmaßnahmen anzunehmen, sie werden ihm vom Pensions­

versicherungsträger zugemessen. 

Durch diese Lösung werden letztlich die Menschen am meisten getrof­

fen, die es in unserer Gesellschaft am schwersten haben, die psy­

chisch Behinderten. 

Für diese Gruppe gibt es praktisch keine "Rehabilitationsmaßnahmen". 

Überdies werden sie wesentlich mehr als drei Jahre brauchen, um 

36 Beitragsmonate zu erwerben. Diese Menschen sind meist nicht 

in der Lage längere Zeit kontinuierlich zu arbeiten. - Sie brauchen 

daher unseren besonderen Schutz. 

5. Finanzpolitische Erwägungen: 

Laut Jahrbuch der Österreichischen Sozialversicherung 1982 bezogen 

im Dezember 1981 241.447 Personen eine Pension aus dem Versicherungs­

fall der geminderten Arbeitsfähigkeit, davon trat bei 2.394 Pen­

sionisten ein Ruhen nach § 94 ein, d.s. 0,99 %. 

Wir glauben nicht, daß durch eine Be1assung der derzeitigen Ruhens­

bestimmungen die Finanzierung der österreichischen Sozialversicherung 

merkbar erleichtert, sicher ist es aber, daß die Situation jedes 

Betroffenen merkbar erschwert wird. 

Wien, im Mai 1984 
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